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A. Einleitung

Bei Vollstreckungen wegen Geldforderungen besteht ein grundlegendes Prob-
lem: Beantragt die Gläubigerin oder der Gläubiger1 die Einleitung der Zwangs-
vollstreckung wegen einer Geldforderung, vollstreckt der Gerichtsvollzieher aber
in eine bewegliche Sache, ist dem Gläubiger zunächst nicht geholfen. Denn er
will Geld und keine Sache. Es bedarf einer Transformation. Diese leistet die Ver-
wertung.

Damit ist das Grundproblem aber nicht vollständig gelöst, denn der Transfor-
mationsprozess ist nicht kostenlos zu haben. „Nahezu jede dem staatlichen Ver-
fahren unterliegende Verwertung [bedeutet] einen Wertverlust“.2

Die Verwertung steckt damit in einem Dilemma: Sie ist nämlich auch der Ver-
fahrensmaxime der Effektivität unterworfen; sie muss einen „möglichst hohen
Versilberungsertrag“ gewährleisten.3 Um diesen Konflikt aufzulösen, hat der
Gesetzgeber „nach unten“ Grenzen eingezogen, die eine Verschleuderung des
Schuldnervermögens verhindern.4 Damit ist aber noch nichts über den Weg
„nach oben“ gesagt. In diese Richtung sind die Grenzen offen. Den ansonsten
erforderlichen „Spagat zwischen Gläubiger- und Schuldnerinteressen“5 braucht
es hier nicht, da die Interessen beider hier parallel laufen: Je höher der Erlös,
desto eher ist der Gläubiger befriedigt und desto eher ist der Schuldner aus der
Zwangsvollstreckung „entlassen“.

Man steht nun also vor der gepfändeten Sache und fragt sich: Wie kann der
Erlös beziehungsweise der „Versilberungsertrag“ in die Höhe getrieben werden?
Wie erzielt man – bei geringem Aufwand – den bestmöglichen Preis?

Der CPO-Gesetzgeber von 1877 hat die Frage mit der Schaffung der öffent-
lichen Versteigerung vor Ort beantwortet.6 Durch Konkurrenz der Bieter soll ein
möglichst hoher Erlös erzielt werden.7 Da die Versteigerung grundsätzlich allen

1 Im weiteren Verlauf wird – nicht aus Überzeugung, sondern aus Konvention – vor-
wiegend die männliche Form zur Bezeichnung aller Geschlechter genutzt.

2 Freels, S. 57; vgl. auch Gaul, JZ 1973, 473, 473 und Gaul/Schilken/Becker-Eber-
hard, § 3 Rn. 55.

3 Wieczorek/Schütze/Paulus, Vor § 704 Rn. 46.
4 Gaul/Schilken/Becker-Eberhard, § 5 Rn. 80; Wieczorek/Schütze/Paulus, Vor § 704

Rn. 46: §§ 803 II, 812, 813, 817a ZPO; §§ 30c, 74a, 85, 85a ZVG.
5 Stamm, S. 104.
6 § 665 CPO, heutiger § 814 ZPO, vgl. Hahn, S. 85, 454 f.
7 Wieczorek/Schütze/Lüke, § 814 Rn. 1.



zugänglich ist, ist die Anzahl der potentiellen Bieter (zumindest theoretisch) un-
begrenzt.

Der auf der Hand liegende Vorteil dieser Ausgestaltung wurde erst ungefähr
100 Jahre später ökonomisch genauer beschrieben und untersucht. Das (wenig
überraschende) Ergebnis lautet:

„Je mehr Bieter an einer Auktion teilnehmen, desto höher ist im Schnitt die
Bewertung durch den Bieter mit dem zweithöchsten Gebot. Also: Eine Erhöhung
der Anzahl der Bieter erhöht die Einkünfte des Verkäufers.“8

Der historische Gesetzgeber handelte also fortschrittlich, als er sich für die
Verwertungsart der öffentlichen Versteigerung entschied. Nun etwa 130 Jahre
nach Inkrafttreten der CPO ist aber die Frage erlaubt, ob die seither unverändert
gebliebene öffentliche Versteigerung gepfändeter Gegenstände immer noch das
Mittel der Wahl ist.

Die letzten 130 Jahre sind nämlich an der Privatwirtschaft nicht spurlos vo-
rübergegangen. Gerade der technische Wandel der letzten Jahrzehnte mit der zu-
nehmenden Verbreitung des Internets hat die vormals nur „offline“ vorzufinden-
den Auktionshäuser immer mehr ins Netz umziehen lassen. Waren werden heute
beispielsweise über „eBay“9, „Hood“10 oder spezialisierte Plattformen wie
„Muenzauktion“11 meistbietend veräußert. Der Grund dafür ist schnell auszuma-
chen: Eine öffentliche Versteigerung vor Ort mag zwar theoretisch eine unbe-
grenzte Anzahl an Bietern ansprechen, praktisch ist der Bieterkreis aber auf-
grund der örtlichen und zeitlichen Begrenzung bei der „Offline-Versteigerung“
beschränkt. Im Internet hingegen ist eine Versteigerung im wahrsten Sinne des
Wortes „grenzenlos“. Jede Person mit Internetanschluss ist ein potentieller Bie-
ter. Und das waren im Jahr 2018 immerhin 4,1 Milliarden Menschen.12

Stimmt die Erkenntnis, dass mehr Bieter zu einer höheren Bewertung führen,
erhöht eine Versteigerung im Internet demnach den Erlös. Darüber hinaus sind
die Transaktionskosten erheblich geringer als bei einer traditionellen Versteige-
rung.13

Diese Entwicklung hat in der Praxis wie in der Literatur zu Überlegungen ge-
führt, die Verwertung gepfändeter Sachen de lege lata ebenfalls „online“ über die

14 A. Einleitung

8 McAfee/McMillan, JEL Vol. XXV (June 1987), 699, 711 m.w.N.: „The more bid-
ders there are, the higher on average is the valuation of the second-highest-valuation
bidder. Hence: Increasing the number of bidders increases the revenue of the seller.“
Übersetzung durch den Verfasser.

9 http:/ /www.ebay.de/ (zuletzt abgerufen am 19.03.2018).
10 http://www.hood.de/ (zuletzt abgerufen am 19.03.2018).
11 http://www.muenzauktion.info/ (zuletzt abgerufen am 19.03.2018).
12 http://www.internetworldstats.com/stats.htm (zuletzt abgerufen am 19.03.2018).
13 Staible, S. 74.



etablierten Plattformen durchzuführen; erörtert wurde dabei auch, ob es dazu Än-
derungen de lege ferenda bedarf.14

Die Diskussion mündete 2009 in gesetzgeberischer Aktivität: Mit dem „Gesetz
über die Internetversteigerung in der Zwangsvollstreckung und zur Änderung an-
derer Gesetze“ vom 30. Juli 200915 (im Folgenden: „Gesetz über die Internetver-
steigerung“) hat der Gesetzgeber die Online-Versteigerung in die ZPO integriert.
Doch anstatt die vorhandenen und etablierten privatrechtlichen Plattformen zu
wählen, soll die Verwertung über die bis dahin lediglich von der Landesjustizver-
waltung Nordrhein-Westfalen genutzte Auktionsplattform „justiz-auktion“16 er-
folgen.

Das verwundert: Während „justiz-auktion“ auf 58.000 angemeldete Bieter
kommt,17 sind es beim Marktführer unter den privatrechtlichen Plattformen
„eBay“ allein in Deutschland über 17 Millionen.18 Nimmt man wiederum die
Formel, mehr Bieter bedeuten höhere Bewertungen, zur Hand, werden die erziel-
baren Einkünfte über die vom Gesetzgeber präferierte Plattform also regelmäßig
unter denen liegen, die mittels einer privatrechtlichen Plattform (wie beispiels-
weise „eBay“) möglich wären. Überspitzt könnte man formulieren: Eine sub-
optimale Form der Versteigerung wurde um eine etwas weniger suboptimale er-
weitert.

Hat der Gesetzgeber etwa die Effektivitätsmaxime übersehen?

Der Vorwurf dürfte zu weit gehen. Aber: Nimmt man das Ziel der Verwertung
– Erreichen eines möglichst hohen „Versilberungsertrages“ – ernst, lässt sich aus
der Annahme, je größer die Anzahl der Bieter, desto höher die Einkünfte, nur der
Schluss ziehen, dass die Plattform mit der größten Reichweite zu wählen ist.

Der Normgeber erklärt seine Entscheidung gegen die Nutzung privatrechtlicher
Plattformen mit den bei einer Gesamtschau überwiegenden Nachteilen „einer
privatrechtlichen Verwertung“ gegenüber ihren Vorteilen.19

Vornehmliches Ziel dieser Arbeit ist es, diese Behauptung zu überprüfen.

Hierzu werde ich folgendermaßen vorgehen:

Zunächst soll ein Blick auf die „klassischen“ Verwertungsformen geworfen
werden (B.). Damit meine ich alle Verwertungsformen, die ausschließlich „off-
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